
Dienstanweisung 
Kreditkarten und kreditkartenähniiche Zahlungsmittel 

1. Grundsätzliches 

1.1 Kreditkarten und kreditkartenähnliche Zahlungsmittel stehen in ihrer Wirkung über- 

lassenem Bargeld gleich. Mit dieser Dienstanweisung sollen die für die Anschaf- 

fung, Aufbewahrung und Nutzung dieses Zahlungsmittels notwendigen Anforde- 

rungen an die Kassensicherheit erfüllt werden. 

1.2 Für die Beschaffung und Nutzung von personenbezogenen Kreditkarten gelten die 

einschlägigen Regelungen des Haushaltsrechts und insbesondere die „Dienstan- 

weisung Beschaffung und Nutzung von Kreditkarten durch Dienststellen der FHH 

zur Leistung von Auszahlungen“ der Kasse.HH in der jeweils gültigen Fassung. In 

Nr. 3 der genannten Dienstanweisung (DA) wird festgelegt, dass „alle Regelungen 

dieser Dienstanweisung auch für die Landesbetriebe“ gelten. Die DA der Kas- 

se.HH (DA K.HH) ist als Anlage 1 Bestandteil der DA des LSBG. 

1.3 Nutzungsumfang: Die Bezahlung von Lieferungen und Leistungen per Banküber- 

weisung gegen Rechnung (siehe auch Nr. 4.1 der DA K.HH) hat stets Vorrang ge- 

genüber Kreditkartenzahlungen. Kreditkartenzahlungen sind auf das unumgängli- 

che Maß zu beschränken. Vergabevorschriften bleiben unberührt. 

1.4 Der Abschluss von Verträgen für Kreditkarten oder kreditkartenähnliche Zah- 

lungsmittel zu Lasten von Bankkonten des LSBG, der Nutzerkreis einer Kreditkarte 

sowie die Kündigung von Kreditkartenverträgen bedürfen der Zustimmung der Ge- 

schäftsführung. Die beim Abschluss einzuhaltenden Vertragsinhalte sind in der An- 

lage 2 aufgeführt. 

1.5 Kreditkartennummern, Benutzerkennungen, PIN-Codes und Passwörter sind sen- 

sible Daten. Sie sind geheim zu halten und dürfen nicht an Dritte weitergegeben, 

notiert, gespeichert oder vermerkt werden. Auf Kontoabrechnungen und Kassen- 

belegen sind die Kreditkartennummern nach Abschluss der Zahlungs- und Prü- 

fungsvorgänge durch Schwärzung unleserlich zu machen. 

1.6 Die missbräuchliche Nutzung einer Kreditkarte kann straf-, arbeits- oder dienst- 

rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 
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2 Kreditkarte 

2.1 Kreditkarten sind in einem Tresor aufzubewahren. Kreditkarten sind zur sofortigen 

Nutzung vorgesehen und am gieichen Tag von den Berechtigten an die oder den 

Kassenverantwortlichen zurückzugeben. 

2.2 Bargeidabhebungen mit der Kreditkarte sind grundsätzlich unzuiässig. 

2.3 Die Abforderung eines PIN-Codes ist grundsätzlich nicht erlaubt. Ausnahmen be- 

dürfen nicht nur der Zustimmung der Geschäftsführung, sondern auch der Finanz- 

behörde. 

2.4 Zur Nutzung der Kreditkarte sind nur die für jede Kreditkarte namentlich benannten 

Beschäftigten berechtigt (siehe Anlage 3). Die für den LSBG eingetragene Karten- 

inhaberin oder der eingetragene Karteninhaber legt den Nutzerkreis der Kreditkar- 

te fest und genehmigt jede Kartennutzung im Einzelfall. Die Anzahl der insgesamt 

Berechtigten je Kreditkarte soll drei Personen nicht überschreiten. Die Benennung 

ist schriftlich zu verfügen und zur Akte zu nehmen. 

2.5 Bei der Kreditkartennutzung ist das 4-Augen-Prinzip stets zu gewährleisten. Jede 

beabsichtigte Kartennutzung bedarf einer Anordnung und Genehmigung in Form 

des „Beleg für Kreditkartenzahlungen“ (siehe Anlage 4). Das Original des Belegs 

ist an das Hauptbuch zu geben. 

2.6 Der Auszahlungsbeleg (Vordruck) muss folgende Angaben enthalten: 

• Name und Unterschrift der berechtigten Karten nutze rin 

oder des berechtigten Kartennutzers (siehe Nutzerkreis), 

• Verwendungszweck, 

• Vertragspartner, 

• Betrag in Währung, 

• Datum der Anordnung, 

• Unterschrift der Karteninhaberin oder des Karteninhabers, 

• Datum des Tags der Kartenbelastung, 

2.7 Im Vertretungsfall und bei beabsichtigter Kartennutzung durch die Karteninhaberin 

oder den Karteninhaber selbst ist ausschließlich die Leitung der Administration 

(LA) befugt, die Kartennutzung zu genehmigen. 

2.8 Bei Bezahlung mit der Kreditkarte gegen Unterschrift kann die Nutzung der Kredit- 

karte ausschließlich durch die Karteninhaberin oder den Karteninhaber selbst er- 

folgen. 

2.9 Nutzung im Internet 

2.9.1 Bei einer Nutzung der Kreditkarte im Internet ist grundsätzlich das Verfah- 

ren zu wählen, dass kein Anlegen eines Benutzerkontos erfordert. 



2.9.2 In allen anderen Fällen legen die Nutzungsberechtigten unter dem Namen 

und der Anschrift des LSBG sowie dem Zusatz des eigenen Namens ein 

Benutzerkonto mit Benutzerkennung und Passwort an, in dem die Kredit- 

kartendaten elektronisch hinterlegt werden. Hinsichtlich der Vertraulichkeit 

der Daten des Benutzerkontos gilt Ziffer 1.6. 

2.9.3 Die Übermittlung der Kreditkartendaten ist nur bei einem Einsatz von SET- 

oder SSL-Verfahren (Verschlüsselung) erlaubt. In Ausnahmefällen darf die 

Übertragung auch auf anderem relativ sicheren Weg wie Telefax erfolgen. 

2.9.4 Die Einrichtung eines Benutzerkontos ist der dem Karteninhaber ohne An- 

gabe der vertraulichen Daten schriftlich zur Kenntnis zu geben. Die gegen- 

gezeichnete Mitteilung ist zur Akte zu nehmen. Gleiches gilt bei der Lö- 

schung eines Benutzerkontos. 

2.10 Sobald die Rechnung für eine Kreditkartenzahlung vorliegt, ist sie sachlich und 

rechnerisch zu prüfen und mit einem Unterzeichneten Kontierungsanhang mit dem 

Hinweis „Kreditkartenbuchung“ an das Hauptbuch zu geben. 

2.11 Die Monatsabrechnung ist vom Kreditkarteninhaber zu prüfen, abzuzeichnen und 

im Original an das Hauptbuch zu geben. 

2.12 Das Hauptbuch prüft die Belastung des LSBG-Kontos durch Vergleich der Kon- 

tobuchungen mit den vorliegenden Zahlungsunterlagen. Treten Unstimmigkeiten 

auf, sind diese unverzüglich mit der Karteninhaberin oder dem Karteninhaber auf- 

zuklären. 

2.13 Ist eine Aufklärung nicht möglich oder treten Probleme mit dem Kreditinstitut auf, 

sind unverzüglich die Fachbereichsleitungen Controlling und Finanzen (A 10) und 

Interner Service (A 50) zu unterrichten, die über weitere Maßnahmen entscheiden. 

2.14 Die weitergehende Nutzung der Kreditkarte außerhalb der Ziffern 2.8 und 2.9 ist 

ausgeschlossen. 

2.15 Die Nutzungsberechtigten sind über den Inhalt dieser Dienstanweisung jährlich 

wiederkehrend durch die jeweilige Kreditkarteninhaberin oder den jeweiligen Kar- 

teninhaber zu informieren. Die Kenntnisnahme ist durch Unterschrift und Datum 

zu bestätigen und zu dokumentieren. 

2.16 Die Zahlungsabwicklung über Kreditkarten ist wie ein Handvorschuss regelmäßig 

unvermutet zu prüfen (siehe Nr. 4.2 DA K.HH). 
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1. 

1.1 

Grundsätzliches 

Geltungsbereich 

Diese Dienstanweisung ist bei der Beschaffung und Nutzung von personengebundenen Kre- 
ditkarten anzuwenden. Hierzu gehören nicht die sogenannten Reisestellenkarten, da es sich 
hierbei um nicht personengebundene Firmenkreditkarten handelt. Für die Beschaffung und 
Nutzung von Reisestellenkarten gelten neben den übrigen kassenrechtlichen Vorschriften 
(W-ZBR und Anlagen) auch die entsprechenden Vorgaben des Dienstreisen - Rundschrei- 
bens 3/2011 der Finanzbehörde vom 22.12.2011 sowie weitere Rundschreiben zu diesem 
Thema. 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Auszahlungen dürfen gern. § 70 LHO grundsätzlich nur von Kassen und Zahlstellen geleistet 
werden. Als Zahlweg ist u.a. gern. Nr. 2.1.3 der W-ZBR das Kartenzahlverfahren (z.B. Geld- 
karte, Debitkarte, Kreditkarte) zugelassen. Bei der Beschaffung und Nutzung von personen- 
gebundenen Kreditkarten sind die folgenden Regelungen zu beachten. 

2. Begriffsbestimmungen 

2.1 Emittent (Issuer) 

Emittent ist der Herausgeber einer Kreditkarte, bei dem auch das Kreditkartenkonto geführt 
wird. 
Kreditinstitute (Sparkassen, Banken usw.) können die Eurocard/Mastercard und Visacard 
emittieren. Die American Express-Kreditkarte, die Diners Club-Kreditkarte und die Japan 
Credit Bureau-Kreditkarte werden von den Kartenorganisationen direkt emittiert. 
Die Abwicklung der Kreditkartenzahlungen wird zwischen dem Emittenten und der Dienst- 
stelle bzw. der Kreditkarteninhaberin/dem Kreditkarteninhaber in einem Kreditkartenvertrag 
vereinbart. 

2.2 Kreditkarte 

Die Kreditkarte ist ein bargeldloses elektronisches Zahlungsmittel in der alleinigen Verfü- 
gungsgewalt der Kreditkarteninhaberin/des Kreditkarteninhabers 
• zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen bei den an die jeweilige Kreditkartenor- 

ganisation angeschlossenen Akzeptanzstellen und 
• zur Bargeldabhebung an Geldautomaten oder Bankschaltern zu Lasten eines auszuglei- 

chenden Kreditkartenkontos. 

Anmerkung; Bargeidabhebungen sind mit dienstlichen Kreditkarten grundsätzlich nicht zu- 
lässig (->Tz. 4.3). 

2.3 Kreditkarteninhaberin /Kreditkarteninhaber 

Kreditkarteninhaber sind Bedienstete, auf deren Namen die Kreditkarte ausgestelit ist und 
die im Rahmen der Kreditkartenvertragsbedingungen und der Weisungen ihrer Dienststelle 
allein Auszahlungen im Aufträge der Dienststelle leisten dürfen. 

2.4 Kreditkartenkonto 

Ein Kreditkartenkonto ist ein ausgleichspflichtiges Konto beim Emittenten, auf dem alle mit 
der Kreditkarte verfügten Zahlungen (Umsätze) als Kredit gebucht werden. 
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Erfolgt der Ausgleich des Kreditkartenkontos nicht durch Überweisung, so wird er im Wege 
des Lastschrifteinzugsverfahrens von den bei der Deutschen Bundesbank geführten Bu- 
chungskreiskonten bzw. vom Konto des betreffenden Landesbetriebs vorgenommen. 

2.5 Kreditkartenorganisationen 

Kreditkartenorganisationen im Sinne dieser Regelungen sind Eurocard/Mastercard, Visa In- 
ternational Service Association (Visa), American Express (AmEx), Diners Club (Diners) und 
Japan Credit Bureau (JCB). 

2.6 Vertragspartner (VP) / Akzeptanzstelle 

Hierbei handelt es sich um einen Vertrags- und Zahlungspartner der Dienststelle, der eine 
Zahlung per Kreditkarte annehmen kann, weil er als Akzeptant für diese Kreditkarte auftritt. 

3. Geltungsbereich der Dienstanweisung 

Die folgenden Regelungen gelten für alle Dienststellen und Landesbetriebe der FHH. Auch 
wenn im Folgenden nur von Dienststellen gesprochen wird, gelten alle Regelungen dieser 
Dienstanweisung auch für die Landesbetriebe. 

4. Beschaffung von Kreditkarten 

4.1 Voraussetzungen 

Mit einer Kreditkarte kann die Kreditkarteninhaberin/der Kreditkarteninhaber allein über das 
Guthaben bei dem herausgebenden Kreditinstitut verfügen. Die Aufnahme von Krediten ist 
für Bedienstete der FHH unzulässig. Kreditkarten dürfen deshalb nur durch Dienststellen 
oder Landesbetriebe der FHH beschafft und genutzt werden, wenn die erforderliche Auszah- 
lung durch Überweisung, Lastschrifteinzug, Ausstellung eines Schecks oder durch eine Bar- 
geldauszahlung durch eine Zahlstelle bzw. durch einen Handvorschuss nicht möglich ist oder 
zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Abwicklung der Zahlungsverpflichtung führen würde. 

4.2 Festlegung eines Nutzungsrahmens, Controlling 

Der oder die für die Dienststelle zuständige Beauftragte für den Haushalt hat für jede Kredit- 
karte einen genauen Nutzungsumfang (Zweckbestimmung der Auszahlungen) und einen 
Höchstbetrag (Kreditrahmen) festzulegen. Die Zahlungsabwicklung über Kreditkarten ist wie 
ein Handvorschuss regelmäßig unvermutet zu prüfen (Nr. 15.13 der Anlage 8 II zu W-ZBR- 
ZBest-). 

4.3 Bargeldabhebungen 

Bargeldabhebungen mit der Kreditkarte sind grundsätzlich unzulässig. Zur Verhinderung von 
Bargeldabhebungen darf für die Kreditkarte eine persönliche Geheimzahl (PIN) nicht bean- 
tragt werden. Die Finanzbehörde^ kann in begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. 

4.4 Vertragsgestaltung 

4.4.1 Vertragsform 

Die Dienststelle schließt mit dem Emittenten einen so genannten Firmen-Kreditkartenvertrag 
ab, in dessen Rahmen einer/einem oder mehreren Bediensteten je eine Kreditkarte ausge- 
stellt wird. Die Umsätze aller Kreditkarten eines Firmen-Kreditkartenvertrages werden über 
ein Kreditkartenkonto abgewickelt. 

' Antragszuständigkeiten in der Finanzbehörde siehe Anlage 12 zur W-ZBR 
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Sofern der Abschluss eines Firmen-Kreditkartenvertrages nicht möglich oder nicht zweck- 
mäßig ist, ist ein persönlicher Vertrag zwischen dem Emittenten und der/dem von der 
Dienststelle als Kreditkarteninhaberin/Kreditkarteninhaber bestimmten Bediensteten abzu- 
schließen. Die/Der Bedienstete ist dabei an die Weisungen der Dienststelle gebunden. 

4.4.2 Vertragsinhalte 

Mit dem Emittenten ist insbesondere folgendes zu vereinbaren: 

• eine mindestens monatliche Abrechnung, 
• für missbräuchliche Verfügungen mit der Kreditkarte 

o ein Haftungsausschluss für Schäden, wenn die Kreditkarteninhaberin/der Kreditkar- 
teninhaber die vom Emittenten genannte Stelle über den Verlust ihrer/seiner oder 
die missbräuchliche Verfügung mit ihrer/seiner Kreditkarte zum Zwecke der Sper- 
rung unterrichtet hat und der Schaden nach dem Zeitpunkt der Unterrichtung einge- 
treten ist sowie 

o eine Haftungsbegrenzung auf einen Höchstbetrag von maximal 50 EUR für alle 
Schäden, die vor der Unterrichtung zur Sperrung entstanden sind, 

• der Ausgleich des Kreditkartenkontos nach der Abrechnung (->Tz. 7.) 
o durch Überweisung oder - sofern eine solche Vereinbarung nicht erreichbar ist - 
o durch Lastschrifteinzug unter Angabe einer von der Dienststelle mitzuteilenden 13- 

stelligen Referenznummer (^Tz. 6.2) als Verwendungszweck. Ist dies dem Emitten- 
ten nicht möglich, so kann das Lastschrifteinzugsverfahren nicht angewandt werden, 

• die Abweisung von eingeleiteten Kartenverfügungen, durch die ein nach Tz. 4.2 festge- 
legter Kreditrahmen überzogen würde, 

Vereinbarungen, durch welche die gesetzliche Beweislast verändert wird, sind unzulässig. 
Die Zuteilung einer persönlichen Geheimzahl (PIN) durch den Emittenten darf nur erfolgen, 
wenn dies die Finanzbehörde ausdrücklich zugelassen hat (^Tz. 4.3). 

5. Nutzungen 

• Das Kreditkartenkonto darf nur für Auszahlungen per Kreditkarte und die Kreditkarte nur 
für dienstliche Zwecke in dem jeweils festgelegten Rahmen (Tz.4.2) genutzt werden. 

• Die Kreditkarteninhaberin/der Kreditkarteninhaber ist für die mit den Kreditkartenmerk- 
malen geleisteten Zahlungen persönlich verantwortlich. Sie/Er hat die Kreditkarten- 
vertragsbedingungen zu beachten und insbesondere bei einem Verdacht auf miss- 
bräuchliche Verfügungen oder bei einem Verlust der Kreditkarte die vorgesehene Unter- 
richtung zur Sperrung der Kreditkarte unverzüglich vorzunehmen. 

• Jede mit den Kreditkartenmerkmalen verfügte Zahlung ist mindestens unter Angabe von 
„Tag“ (der Verfügung), „VP“ (Vertragspartner), „Währung“ und „Zahlungsgrund“ aufzu- 
zeichnen. Die Aufzeichnungen mit den beizufügenden Belegen bilden die Grundlage für 
die Abrechnung (->Tz. 7.). Ein Muster für die Aufzeichnungen über die Zahlungen ist 
dieser Dienstanweisung als Anlage beigefügt. 

• Die Nutzung der Kreditkarte für Internetgeschäfte ist wegen der damit verbundenen er- 
höhten Risiken auf unbedingt notwendige Fälle zu beschränken. Ist z.B. eine Internet- 
Bestellung von Software oder Literatur mit anschließender Überweisung des Rech- 
nungsbetrages nicht möglich, so dürfen die Kreditkartenmerkmale (Nummer und Gültig- 
keitsdauer) nur bei Einsatz von SET- oder SSL-Verfahren über das Internet, anderenfalls 
nur auf anderem relativ sicherem Wege (z.B. per Telefax), übermittelt werden. 
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6. Erteilung der Kassenanordnungen 

6.1 Überweisungen 

Im Falle der Überweisung ist eine einzelne Auszahlungsanordnung zu erteilen. 

6.2 Auszahlungen im Lastschrifteinzugsverkehr 

Für Auszahlungen im Lastschrifteinzugsverkehr gilt Folgendes: Nach Nr. 2.4 W-ZBR kann 
die für Zahlungen zuständige Stelle eine Einzugsermächtigung erteilen. Einzelheiten zur 
kassentechnischen Abwicklung sind der Dienstanweisung Lastschrifteinzugsverfahren zu 
entnehmen. 

Im System ist über das Instrument der Mittelvormerkung die Mittelbindung mit Belegart „All- 
gemeine Anordnung“ anzulegen. Die bei der Anlage in SAP gebildete Referenz ist dem Emit- 
tenten mitzuteilen. Diese Referenz muss auf den Abbuchungen angegeben werden. 

6.3 Kassensicherheit 

Die Kreditkarteninhaberin/der Kreditkarteninhaber darf an der Erteilung der entsprechenden 
Kassenanordnungen nicht beteiligt werden (§ 77 LHO); dies schließt auch die Zeichnung der 
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit durch die Karteninhaberin/den Karteninhaber auf 
der Anordnung für die Überweisung an das Kreditkartenunternehmen bzw. auf der Abbu- 
chung durch das Kreditkartenunternehmen aus. 

Die dienstliche Veranlassung und die begründenden Unterlagen zu diesen Geschäftsprozes- 
sen sind zwingend durch eine andere Person zu prüfen. 

7. Abrechnung 

Der vom Emittenten für das Kreditkarten ko nto erstellte Kontoauszug (Abrechnung) ist an- 
hand der Aufzeichnungen (^Tz. 5.) unverzüglich zu prüfen. Unberechtigte Zahlungsposten 
sind entsprechend den Kreditkartenvertragsbedingungen zu beanstanden. 

8. Archivierung 

Die Abrechnung ist eine begründende Unterlage (vgl. Nr. 14 der Anlage 3 zur W-ZBR - 
BestBuch). Sie ist mit der Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit zu 
versehen und gemeinsam mit der Auszahlungsanordnung bzw. beim Lastschrifteinzugsver- 
fahren mit der Kreditorischen Einzelpostenliste für 6 Jahre in der mbSt zu archivieren (vgl. 
Nr. 1.2.3 der Anlage 5 zur W-ZBR - AufBewBest). 

9. Ausgleich des Kreditkartenkontos 

Der Ausgleich des Kreditkartenkontos wird entweder durch Überweisung oder durch Last- 
schrifteinzug vorgenommen. Für den Ausgleich im Lastschrifteinzugsverfahren gilt folgendes: 

Es erfolgt ein Lastschrifteinzug zu Lasten des jeweiligen bei der Bundesbank geführten 
dienststellenbezogenen Buchungskreis-Kontos bzw. zu Lasten des vom Landesbetrieb be- 
stimmten Kontos. Die Einzugsermächtigungen werden von der Kasse.Hamburg unterzeich- 
net (Zeichnungsbefugnis des Kontoinhabers = Kasse.Hamburg) 

Der Lastschrifteinzugsauftrag muss als Verwendungszweck genau die Bezeichnung enthal- 
ten, die der Emittent dafür im Datensatz der Einzugsdatei verw,endet (hier die Referenz- 
nummer). 
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Aufgrund der monatlichen Abrechnung des Kreditkartenunternehmens in einer Summe ist 
ggf. durch die Dienststelle eine nachträgliche Zuordnung der Zahlungen nach sachlichen 
Kriterien erforderlich, wenn nicht alle Bezahlvorgänge des Abrechnungszeitraums bei einem 
Haushaltstitel nachzuweisen sind (Buchung entsprechend der sachlichen Ordnung des 
Haushaltsplanes - §§ 45, 71 LHO). 

10. Kosten 

Alle mit der Beschaffung und Nutzung der Kreditkarte zusammenhängenden Ausgaben sind 
von der Dienststelle zu tragen. 

11. Informationspflicht 

Die Dienststellen sind verpflichtet, die Kasse.Hamburg - Fachliche Steuerung über den Ein- 
satz von Kreditkarten zu informieren. Dies kann auch durch eine E-Mail an das Funktions- 
postfach „KHH K15 Fachliche Steuerung erfolgen. 

12. Ergänzende Regelungen für NHH-Doppik 

Ergänzende Regelungen für NHH Doppik entfallen, weil die beschriebenen Sachverhalte in 
dieser Dienstanweisung systemunabhängig sind. Nr. 6.2 ist entsprechend anzuwenden. 
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Anlage 

Aufzeichnungen über Zahlungen per Kreditkarte 

Kreditkarteninhaber:  

Behörde:  

Kreditkartennummer:  

Kreditkartenkonto-Nr.:  

IBAN^:  

(ab 01.09.2012 ist anstelle der Kontonummer die IBAN bei Überweisungen zu benutzen, außerdem ist 

anstelie der Bankleitzahi die BIC^ zu verwenden) 

Beleg- 

nummer 

Tag der 

Zahlung 

Vertragspartner Zahlungsgrund Betrag Währung 

Gesamtsumme: 

Datum Unterschrift des Kreditkarteninhabers 

^ IBAN - International Bank Account Number 
® BIG - Business Identifer Code 
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Anlage 2 

Gemäß Ziff. 4.4.2 der Dienstanweisung zur Beschaffung und Nutzung von Kreditkarten durch 
Dienststellen der FHH zur Leistung von Auszahlungen sind folgende Vertragsinhalte zu erfül- 
len: 

Mit dem Emittenten ist insbesondere folgendes zu vereinbaren: 
a. eine mindestens monatliche Abrechnung, 

b. für missbräuchliche Verfügungen mit der Kreditkarte 
ein Haftungsausschluss für Schäden, wenn die Kreditkarteninhaberin/der Kreditkar- 
teninhaber die vom Emittenten genannte Stelle über den Verlust ihrer/seiner oder die 
missbräuchliche Verfügung mit ihrer/seiner Kreditkarte zum Zwecke der Sperrung 
unterrichtet hat und der Schaden nach dem Zeitpunkt der Unterrichtung eingetreten 
ist sowie 
eine Haftungsbegrenzung auf einen Höchstbetrag von maximal 50 EUR für alle 
Schäden, die vor der Unterrichtung zur Sperrung entstanden sind, 

c. der Ausgleich des Kreditkartenkontos nach der Abrechnung 
durch Überweisung oder - sofern eine solche Vereinbarung nicht erreichbar ist - 
durch Lastschrifteinzug unter Angabe einer von der Dienststelle mitzuteilenden 13- 
stelligen Referenznummer als Verwendungszweck. Ist dies dem Emittenten nicht 
möglich, so kann das Lastschrifteinzugsverfahren nicht angewandt werden, 

d. die Abweisung von eingeleiteten Kartenverfügungen, durch die ein nach Tz. 4.2 fest- 
gelegter Kreditrahmen überzogen würde. 

Der LSBG beabsichtigt die Nutzung einer Standardkarte (MasterCard) der EURO Kartensys- 

teme GmbH: 

a. Es erfolgt eine monatliche Abrechnung. 
b. Es ist ein Haftungsausschluss für Schäden vereinbart, die nach der Sperrung der 

Karte entstehen (Nr. 14 (1) MasterCard-Bedingungen). Für den Zeitraum vor Einrich- 

tung der Sperre ist ein Höchstbetrag von 50 Euro vereinbart (Nr. 14 (2) MC- 

Bedingungen). 

c. Der Ausgleich des Kreditkartenkontos erfolgt durch Lastschrifteinzug. 

d. Kartenverfügungen, die den monatlichen Höchstbetrag (Kreditrahmen) überschreiten, 

werden abgelehnt (Nr. 7 MC-Bedingungen). 

Der Nutzungsumfang der Kreditkarte ergibt sich durch Ziff. 1.3 und 2.2. Weitere Einschrän- 

kungen sind nicht vorgesehen. 



Anlage 3 

Verfügung 

geführt wird. 

Die Verfügung tritt am 01.10.2015 in Kraft und ersetzt die bis dahin gültigen Verfügungen im 
Zusammenhang mit der Kartennutzung. 



Anlage 4 

Genehmigung Kreditkartennutzung 

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer 
Sachsenfeld 3-5 
20097 Hamburg 

Firma 

Lieferung / Leistung 

Kostenstelle oder PSP - Element: 

Betrag 

Anordnung (mit Datum): Genehmigung (mit Datum): 

Kartennutzer(in) Unterschrift Karteninhaber(in) / LA 


